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Kantonaler Gestaltungsplan mit UVP «Kiesabbaugebiet/ Deponie NAME» Alle blau markierten Passagen sind anzupassen.
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	Immer den 
aktuellen Stand verwenden.

	Die Baudirektion des Kantons Zürich erlässt, gestützt auf § 44a des Planungs- und Baugesetzes des Kantons Zürich vom 07. September 1975 (PBG), für das Gebiet Name in der Gemeinde XY die Festsetzung des kantonalen Gestaltungsplans «Kiesabbaugebiet / Deponie Name» (mit/ohne Umweltverträglichkeitsprüfung). 
Die Festsetzung erfolgt durch die Baudirektion, gestützt auf den kantonalen Richtplan (Stand vom 6. Februar 2023), 5 Versorgung, Entsorgung – Gemeinde XY, Name der Deponie / Kiesabbaugebiet (Nr. XX).



A. Allgemeine Bestimmungen
	Art. 1
	Zweck 

	1
	Der kantonale Gestaltungsplan «Kiesabbaugebiet / Deponie NAME», Gemeinde XY regelt den ordnungsgemässen Kiesabbau/ Deponierung von Typ A/B/C/D Material und die Rekultivierung in dessen Wirkungsbereich.

	2
	Der Geltungsbereich des Gestaltungsplans umfasst den in den Plänen Nr. 1, 2, 3 (Situationsplan / Übersichtsplan/ etc.) eingetragenen Gestaltungsplanperimeter sowie die Erschliessungsstrasse (Beschreibung).

	3
	Der kantonale Gestaltungsplan gewährleistet 
· den funktionalen sowie den umweltverträglichen Kiesabbau, 
· den funktionalen sowie den umweltverträglichen Deponiebetrieb
· die Etappierung des Kiesabbaus und der anschliessenden Wiederauffüllung mit unverschmutztem Aushubmaterial
· die Etappierung des Deponievorgangs
· eine zweckmässige temporäre Erschliessung für den motorisierten Verkehr / Schienenverkehr
· die Erstellung der erforderlichen temporären Bauten und Anlagen 
· eine landschaftsaufwertende Endgestaltung
· die Rekultivierung des betroffenen Gebietes einschliesslich der Endgestaltung mit unverschmutztem Aushubmaterial, Unter- und Oberboden




	Art. 2 
	Flächen und Mengen

	
	Der Gestaltungsplan umfasst folgende Flächen und Mengen:
	Perimeter/ Kennzahl
	Fläche [ha] / Volumen [m³]

	Gestaltungsplanperimeter
	

	Abbauperimeter
	

	Deponieperimeter
	

	Naturnahe Flächen (nnF)
	

	Fruchtfolgeflächen (FFF)
	

	Bezugsfläche nnF
	

	Kiesabbauvolumen
	

	Auffüllvolumen (Innerstoff Typ B, C, D)
	

	Auffüllvolumen (unverschmutzter Aushub)
	

	Auffüllvolumen Rekultivierung 
	

	Unter- und Oberboden
	




	Art. 3
	AbständeIm Teil B sind alle temporären Bestimmungen während der Betriebsphase zu regeln.


	
	



B. Bestimmungen zur Betriebsphase Bestimmungen zum Kiesabbau, Deponievorgang, Abbauböschung, Deponieabdichtung, Grubenfläche, Abbaukoten, etc.

	Art. 4 
	Kiesabbau/ Deponie

	1
	

	2
	

	Art. 5
	Etappierung des Kiesabbaus / Deponievorgangs

	1
	Die Betriebszeit des Kiesabbaus / der Deponie mit anschliessender Wiederauffüllung und Rekultivierung wird in 4 Etappen aufgeteilt. Die Dauer einer Etappe beträgt in der Regel 5-10 Jahre. 
	Etappe
	Dauer [Jahre]

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	


Folgende Sachverhalte sind zu regeln: Lage der Bauten (Baubereiche), Gesamthöhe / Gebäudelänge/ Geschosszahl/ Abstände, Ausnützung/ Flächenbilanz, Zulässige Nutzungen
In Spannweiten angeben. 


	2
	Die Baubewilligung wird in der Regel pro Etappe erteilt.

	Art. 6
	Bauten und Anlagen

	1
	Als Standorte für feste Bauten und Anlagen gelten die für den Betrieb benötigten Baufelder A/ B / C (siehe Plan Nr. X «NAME»).

	2
	Materialien und Farben sind so zu wählen, dass sich die Bauten und Anlagen möglichst gut in die Umgebung einpassen. Für eine befriedigende Gesamtwirkung ist auf eine kompakte Anordnung und eine zurückhaltende, möglichst einheitliche Gestaltung zu achten. 

	4
	Die Betreiberin verpflichtet sich, die Bauten und Anlagen ressourcenschonend zu entfernen und das Werkterrain zu rekultivieren. Sobald in den Bauten und Anlagen nicht mehr mehrheitlich Kies aus dem Abbaugebiet verarbeitet wird, sind die Bauten und Anlagen zu entfernen. Auf Verlangen der Gemeinde oder des Kantons ist der entsprechende Nachweis zu erbringen. 

	5
	Nach dem erfolgten Kiesabbau / Deponievorgang und der anschliessenden Wiederauffüllung müssen sämtliche Bauten und Anlagen (namentlich X, Y, und Z) zurückgebaut werden. 

	6
	Aussenbeleuchtungen sind auf ein betriebsnotwendiges Minimum zu beschränken. Sie sind so auszurichten, dass sie keine Lichtemissionen in den oberen Halbraum abgeben. Aufwärts gerichtete Beleuchtung ist unzulässig.

	Art. 7
	Umzäunung/ Schutzwall

	1
	Die Böschungsoberkanten sind mit festen Zäunen oder einem Wall zu sichern.

	2
	Ausserhalb der Betriebszeiten sind sämtliche Zufahrten zu sperren und sonstige Zugänge gegen unbefugtes Betreten zu sichern.

	Art. 8
	Betriebsregelung

	1
	

	Art. 9
	Entwässerung/ Bewässerung

	1
	

	Art. 10
	Grundwasser/ Grundwasserüberwachung

	1
	

	Art. 11
	Hochwasserschutz

	1
	

	2
	

	Art. 12
	Bodenschutz

	1
	Abgetragener Boden aus Flächen im Prüfperimeter für Bodenverschiebungen oder aus Flächen mit anderen Belastungshinweisen muss nach den Vorgaben der Vollzugshilfe ‘Verwertungseignung von Boden‘ (BAFU 2021) resp. den dannzumal geltenden Vorschriften beurteilt und gesetzeskonform verwertet oder entsorgt werden.

	2
	Bei der Planung und Ausführung bodenrelevanter Arbeiten sowie der Folgebewirtschaftung sind die Vorgaben der "Richtlinien für Bodenrekultivierungen" des Kantons Zürich vom Mai 2003 resp. die dannzumal geltenden Vorschriften massgebend.

	3
	Für die Ausführung sämtlicher bodenrelevanter Arbeiten ist eine ausgewiesene bodenkundliche Fachperson [bodenkundliche Baubegleitung (BBB)] beizuziehen. Der Name der gewählten Fachperson ist vor Beginn dieser Arbeiten der Fachstelle Bodenschutz bekanntzugeben.

	Art. 13
	Staubemissionen

	1
	

	Art. 14
	Lärmemissionen

	1
	

	2
	

	Art. 15
	Wanderbiotope 

	1
	Während der Zeit des Abbau- und Auffüllbetriebes müssen durch und auf Kosten der Abbauberechtigten ausreichend grosse Wanderbiotope als dynamische Grubenbiotope für den Erhalt seltener und gefährdeter kiesgrubentypischer Arten geschaffen und unterhalten werden, unter Berücksichtigung der betrieblichen Situation.

	2
	Die Anforderungen des Merkblatts «Wanderbiotope in Abbaugebieten» vom 7. Juli 2022 sind einzuhalten.

	3
	Für die Wanderbiotope sind der Biologische Begleitbericht vom [Datum] und die Phasenpläne Nrn. X bis Y massgebend. Die genaue Lage und Qualität der Wanderbiotope im Abbaufortschritt ist in Übereinkunft mit der öBB und der Fachstelle Naturschutz festzulegen. Dabei sind die Zielarten der Pionierflächen des Kiesgrubengebietes zu berücksichtigen. Die Wanderbiotope müssen i.d.R. während mindestens 3 Jahren unverändert erhalten bleiben, mit Ausnahme von Flächen für den Flussregenpfeifer und Pioniergewässern. Aufkommende invasive Neophyten und Problempflanzen sind zu bekämpfen.

	4
	Es ist eine Planung und Begleitung durch eine ausgewiesene Fachperson erforderlich (ökologische Baubegleitung: öBB). Der Name der gewählten Fachperson ist zusammen mit dem Standard-Pflichtenheft zu Beginn der Phase 1 der Fachstelle Naturschutz mitzuteilen. Die öBB führt jährliche, protokollierte Begehungen durch mit einem jährlichen Kurzbericht z.H. der Fachstelle Naturschutz.

	5
	Bei zwingendem betrieblichem Bedarf von Teilen der bezeichneten Wanderbiotope können Teilflächen nach vorgängiger Information der öBB und der Fachstelle Naturschutz verlegt werden. Die Funktion der verlegten Wanderbiotope ist gleichwertig zu wahren

	6
	[Falls IANB-Objekt betroffen:] Die Abbauberechtigte schliesst eine Vereinbarung mit der Fachstelle Naturschutz gemäss Art. 5 der Verordnung über den Schutz der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung ab.

	Art. 16
	Wald

	1
	

	Art. 17
	Bekämpfung von Neophyten


	1
	

	Art. 18
	Landwirtschaftliche Nutzung

	1
	

	Art. 19
	Archäologie

	1
	

	
	

	Art. 20
	Umgang mit Schutzobjekten, Schutzinventaren

	1
	


C. ErschliessungBestimmungen zur Transportwege gemäss §44a Abs. 3 PBG festlegen. Hierbei gilt Vermeidung von Ortsdurchfahrten.

	Art. 21
	Transportwege

	1
	

	Art. 22
	Erschliessung der Deponie/ des Kiesabbaugebiets

	1
	

	Art. 23
	Zufahrt zu den Grundstücken

	1
	Die Zufahrt zu den landwirtschaftlich genutzten sowie umliegenden Grundstücken ist jederzeit zu ermöglichen.



D. Endgestaltung
	Art. 24
	Gestaltung Endzustand

	1
	Die Gestaltung des Endzustandes ist im Plan Nr. X «NAME» verbindlich festgelegt. Bei der Realisierung darf von den Festlegungen in diesem Plan nicht abgewichen werden. Die notwendigen Detailpläne und Pflanzpläne sind aufgrund der tatsächlich ausgeführten Geländesituation zu erstellen. 


	2
	In der Betriebszeit und bis zur abschliessenden Wiederauffüllung werden pro Jahr mindestens die folgenden Flächen rekultiviert:

	Etappe
	nnF [m²]
	FFF [m²]
	Landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) [m²]
	Übrige Flächen [m²]

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	




	3
	Böden müssen mit mindestens gleicher Bodenfruchtbarkeit wie vor der baulichen Beanspruchung wiederhergestellt werden.

	Art. 25
	Auffüllung / Auffüllmaterial

	1
	

	Art. 26
	Naturnahe Flächen

	1
	Zur Erhaltung und Förderung seltener und gefährdeter Arten der Region sind dauernde naturnahe Flächen als hochwertige regionstypische Mangelbiotope in Übereinkunft mit der Fachstelle Naturschutz zu gestalten.

	2
	Sämtliche Vorgaben der «Richtlinien für die Erstellung von naturnahen Flächen bei Abbauvorhaben» des Kantons Zürich von Januar 2021 resp. den dannzumal geltenden Vorschriften sind einzuhalten.

	3
	Im Endzustand müssen 15% der Bezugsfläche, d.h. […] ha als dauerhafte naturnahe Flächen erstellt, sein.

	4
	Die Festlegung der Zielbiotope gemäss Plan Nr. X sowie der Biologische Begleitbericht vom [Datum] bilden die Grundlage für die Detailprojekte im Baubewilligungsverfahren.

	5
	Die Erfolgskontrolle für die naturnahen Flächen ist gemäss den Vorgaben im Biologischen Begleitbericht vom X auf Kosten der Abbauunternehmung durchzuführen. Falls der Ist-Zustand vom Zielzustand abweicht, werden die nötigen Massnahmen in Übereinkunft mit der Fachstelle Naturschutz festgelegt und umgesetzt

	6
	Durch geeignete Schutzmassnahmen ist der dauernde Bestand der naturnahen Flächen zu gewährleisten. Das Verfahren richtet sich nach §203 ff PBG.

	Art. 27
	Fruchtfolgeflächen/ Landwirtschaftliche Flächen

	1
	Der Verlust an Fruchtfolgeflächen muss in gleichem Umfang und mindestens gleicher Qualität kompensiert werden.

	Art. 28
	Erforderlicher Unterhalt und Eigentum Drainage/ Flurwege

	1
	

	Art. 29
	Wiederaufforstung

	1
	

	Art. 30
	Landschaft

	1
	

	Art. 31
	Gewässer

	1
	

	Art. 32
	Entwässerung der Endgestaltung

	1
	

	2
	

	Art. 33
	Erholungsnutzungen

	1
	

	Art. 34
	Landumlegung

	1
	

	Art. 35
	Abnahme Rohplanie

	1
	Vor jeder Rekultivierungsetappe muss die Rohplanie koordiniert durch das Amt für Raumentwicklung (ARE), Fachstelle Landschaft, unter Einbezug des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL), Abteilung Abfallwirtschaft und des Amts für Landschaft und Natur (ALN), Abteilung Landwirtschaft, Fachstelle Naturschutz, Fachstelle Bodenschutz abgenommen werden. 

	Art. 36
	Die Abnahmen definitiv rekultivierter Flächen

	1
	Der Gesuchstellende/ Betreibende Unternehmung NAME teilt dem Amt für Raumentwicklung, Fachstelle Landschaft, sowie den Gemeinden XY die Abnahme der definitiv rekultivierten Flächen innert Z Tagen mit. 





E. Schlussbestimmungen
	Art. 37
	Inkrafttreten

	
	Dieser Gestaltungsplan tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung der rechtskräftigen Festsetzung durch die Baudirektion in Kraft.

	Art. 38
	Aufhebung GP

	1Hier allfällige Bestimmungen zur Nachsorge und Pflege eingeben. 

	Der Gestaltungsplan wird aufgehoben, wenn:
a) die entsprechenden Kiesmengen abgebaut sind, 
b) die entsprechenden Materialmengen deponiert worden sind, 
c) der Aushub aufgefüllt ist, 
d) die Rekultivierung der landwirtschaftlichen Flächen abgenommen und 
e) die naturnahen Flächen abgenommen wurden sowie
f) die weiteren Bestimmungen umgesetzt wurden.

	2
	Die Aufhebung des Gestaltungsplans erfolgt im gleichen Verfahren wie dessen Erlass.
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